
ABWASSERZWECKVERBAND 
„Eisleben-Süßer See" 
- Körperschaft öffentlichen Rechts - 

Der Verbandsgeschäftsführer 

001/2025 
•• 
Offentliche Zustellung nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG1 
Diese Benachrichtigung wurde auf der Internetseite des AZV "Eisleben-Süßer See" unter 
www.azv-eisleben.de am 01.04.2025 öffentlich bekannt gemacht und ist bis einschließlich 15.04.2025 

verfügbar. 

Eigentümer: Herr Lukas Poddig-Schanze, geboren am 23.08.1996 

letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten 

Heinrichstraße 6, 37574 Einbeck OT Kreiensen - Deutschland 
des/der nachstehend genannten Grundstücke(s) 

Amtsgericht:  Eisleben  und Grundbuchblatt:  2836 
Gemarkung:  Rothenschirmbach 2355  Flur: 2 Flurstück:  87-89 
Straße und Hausnummer: Untere Dorfstraße 18 - 20 
PLZ und Ort: 06295 Lutherstadt Eisleben OT Rothenschirmbach 
Datum und Aktenzeichen des Dokuments 

01.04.2025 Niederschlagswassergebührenbescheid 9100442 Nr. 310000017612 
Einsicht des Dokuments 

Das Dokument kann durch den Empfänger bzw. dessen gesetzlichen Vertreter eingesehen werden. 
Anschrift: AZV „Eisleben-Süßer See", Landwehr 9, 06295 Lutherstadt Eisleben 
Telefon: + 49 (0) 3475 / 667788-0 Email: kontakt@azv-eisleben.de 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 09-12:00 Uhr, Di 13-15:00 Uhr, Do 13-18:00 Uhr 
Begründung: 

Die Zustellung des o. g. Dokuments an den vorbezeichneten Zustellungsadressaten erfolgt gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) durch öffentliche Bekanntmachung aus folgendem Grund: 
Der Aufenthaltsort des Empfängers ist unbekannt bzw. das Dokument kann nicht zugestellt werden und 
eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich. Zustellversuche 
durch die Post und Ermittlungen über die aktuelle Anschrift sind ergebnislos geblieben. 
Rechtlicher Hinweis 

Durch die Zustellung des Dokuments durch öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument-gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der-Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§10 Abs. 2 5.6 VwZG). 
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Andr as imi3e1 
Verbän sgeschäftsführer 
Lutherstadt Eisleben, den 01.04.2025 
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Aktenvermerk: 
Öffentliche Bekanntmachung/Aushang vom 01.04.202S bis einschließlich 15.04.2025 auf der Home-
page www.azv-eisleben.de 

Aushangdaturn:   Abhangdatum:  

Unterschrift: Unterschrift: 

Besuchen Sie uns im Internet: www.azv-eisleben.de 


